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angewiesen sind. — DaS Befinden deS Schulrathes
nach abgehaltener Censur wird jeder Lehrerinn durch
einen Protokollauszug mitgetheilt. — Zu den

jährlichen Prüfungen haben auch die Mütter Zutritt. —
Der Unterricht in allen Fächern ist für die BürgerS-
töchter völlig un en t geldlich/ die fremden
Schülerinnen hingegen bezahlen ein mäßiges Schulgeld.

2.) Ueber Land-Sängervereine/ nebst den
Statuten des Sängervereins der
Landgemeinden im Winterthnrer-KreiS. *)

In dem Städter wie in dem Landmann liegt die

Anlage zum Gesang. Bei beiden ist sie bildungsfähig.
Der Kulturfreund wird darauf bedacht fein/ daß der

reine schöne Gesang nicht nur innerhalb der
Stadtmauern geweckt und gepflegt/ sondern daß er ein
Gemeingut des Volkes werde. Das Volk hat nicht
nur Fähigkeit/ es hat auch Lust zum Singen- und
dieser Lust die gehörige Richtung zu geben/ daß sie

sich nicht verirre und auf unzüchtige Gesänge werfe/
das ist die Aufgabe unserer verdienstvollsten
vaterländischen Tonkünstler. Wie oft wurde bisher das

Ohr beleidigt und das Gemüth verstimmt/ wenn man
das heranwachsende Landvolk in und außer der
Uniform die schmutzigsten Gassenlieder absingen hörte.
Man mußte es lebhaft bedauern/ manch schönes'musikalisches

Talent durch verkehrte Anwendung entweiht
zu sehen/ und der Wunsch ließ sich kaum unterdrücken/
daß dem rüstigen Sohne des Landmanns ein seiner
edlern Menschennatur/ seiner Fassungskraft und
seinem Stande entsprechender Singstoff in die Hände

*) Bon Herrn Pfarrer Korrodi in Töß.
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gelegt werden möchte/ damit er nach und nach den

Geschmack an schlechten Dichtungen und Melodien
verliere / und seine Stimme und sein Herz dem Schönern

und Bessern zuwende. So entstanden allmälig
in unserm Valerlande die Sängcrvereine. Wo sie

zweckmäßig organissrt und mit Einsicht und Liebe

geleitet wurden/ da haben sie ihren sittlichen Werth
schon hinreichend bewährt. Das Ehrgefühl ist lebendiger

erwacht/ die Rohheit ist gewichen/ die schlüpfrigen

Gesänge sind in Abnahme gekommen/ der Sinn
fürs Höhere und Geistige so wie eine reine Liebe für
Freiheit und Vaterland ist eingekehrt in die Seelen
des singenden Landvolks. Die Harmonie vereinigt
Gemeinden mit Gemeinden; der OrtSgcist verschwindet

und macht einer gemeinnützigen Gesinnung Platz;
der Kirchengcsang ist feierlicher/ da er von gebildeten
Stimmen kräftig unterstützt wird. Die gesellschaftlichen

Zusammenkünfte sind nicht mehr bloße
Trinkgelage/ sondern fröhliche Gesangübungen/ und wenn
der Schweizerjüngling auf die Musterung oder ins
Feld zieht/ so begleitet ein schöner wohlklingender
VaterlandSgcfang seine Schritte; ja es erfüllt jedes

patriotische Herz mit Freude/ wenn die jungen
Eidgenossen verschiedener Kantone in UebnngSlagcrn sich

durch gemeinsame Harmonien begeistern. — Referent
hatte Gelegenheit sich mit den Statuten und dem
Leben eines schweizerischen Landsängervcreins bekannt

zu machen. ES haben sich nämlich W Hauptgemein-
dcn aus der Umgegend der Stadt Winterthur/ Kantons

Zürich/ sammt ihren Nebengemcinden zu einem

Gesangverein verbunden / der gegenwärtig aus 20s

Mitgliedern besteht und folgende Gesetzesordnung

unter sich eingeführt hat.
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Statuten
für den Sänger-Verein der Landgemeinden im

Winterthurer-Kreis / für das 2te Singiahr.
§. 1. Die Vereinigung soll durchaus von dein Zwecke

ausgehen und dabei bleiben, einen Verein für den

Gesang zu bilden, und die wöchentlichen Zusammenkünfte

sollen einzig diesem Zweck gewidmet sein, und
alles vermieden werden, was auch nur den Schein
einer Nebenabsicht an sich trüge und die Achtung und
den Kredit der Gesellschaft gefährden könnte.

Z. 2. Die Zusammenkünfte in der Woche werden

im Winter Abends 6 Uhr, und im Sommer zu der

Zeit gehalten, wo jedes Mitglied von seinen VerufS-
geschäften gänzlich frei ist; die Zeit zum Singen ist

auf höchstens 2 Stunden festgesetzt. Die Tagcs-
bestimmung hängt von der Gemeinde ab, soll aber in
Z Klassen eingetheilt werden.

§. 3. Jedes Mitglied verpflichtet sich, ohne daß

für den Ausbleibenden irgend ein Zwang oder eine

Buße Statt haben darf, den VersammlungS-Uebungen

fleißig beizuwohnen, um als wahrer Gcsanglieb-
haber den Uebelstand zu verhüten durch allzuhäusiges
Ausbleiben den Gesellschaftsbrüdern an Kenntniß im
Gesang merklich nachzustehen. Um diesen Zweck eher

zu erreichen, soll jeder Gemeinde erlaubt sein für
sich eine kleine Buße zu errichten, welche aber nicht
in die General-Kasse des Vereins fließen darf,
sondern Sache der betreffenden Gemeinde ist.

K. 4. Alle Monate sollen einige Gemeinden, und
alle 4 Monate alle Gescllschaftsgliedcr zur Einübung
der gelernten Lieder zusammentreten. Eine von diesen
â General-Versammlungen soll aber getheilt werden.
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Der Ort der Zusammenkunft wechselt jedes Mal/
soll aber von der gesummten Vorstcherschaft ausgc-
mittclt und bestimmt werden. Der Tag dieser
Zusammenkunft ist stets ein Sonntag Nachmittag.

s- 5. Jedes Mitglied verpflichtet sich/ dem Verein
für ein Jahr beizntrcten.

ß. 6. Alle Jahre/ wenn ungefähr 16 Lieder wohl
cinstudirt stnd/ wird in irgend einer von der ganzen

Vorstehcrschast zu bestimmenden Kirche eine öffcut-
lichc Aufführung gegeben/ und dieser Tag mit einem

mäßigen/ durch Freundschaft und Liebe gewürzten
Mahle beschlossen. Die Kosten der Aufführung möge

zum Theil der Erlös von den gedruckten Liedertexten
tragen / das Ucbrige bcstreitct der Fond. Die
Versammlung wird mit einem Vortrage des Präsidiums
eröffnet/ der das geistige Leben des Vereins und seine
Zwecke ins Auge faßt.

§. 7. Um einen solchen Fond zur Deckung der
Kosten für Musikalicn und anderer Ausgaben zu
bilden/ gibt jedes Mitglied bei einer Wochenversammlung

einen Schilling/ der ebenfalls bezogen wird/
wenn ein Mitglied allenfalls auch einer oder mehreren

Uebungen nicht beiwohnen sollte. Die Schillinge
werden von den Gemcindschulmeistern eingezogen/ und
monatlich dem Quästor mit Rechnung übergeben.
Sollte ein Mitglied auStreten/ so muß cS/ im Fall
daß seine Einlagen noch nicht den Werth des Lieder-
Heftes betrage,,/ entweder das Fehlende nachzahlen/
um das Heft behalten zu können/ oder es gibt das

Heft an die Gesellschaft zurück/ ohne das eingelegte
Geld zurückfordern zu können. Betragen seine

Einlagen den Werth des HefteS/ so behält der AuStre-
tende das Heft. Es versteht sich/ daß die früher
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eingetretenen Mitglieder durch spätere nicht vervor-
theilt werden sollen; daher verpflichtet sich jedes nach

der ersten General-Versammlung eintretende
Mitglied, so viele Schillinge nachzuzahlen, als die ältern
bezahlt haben. Dieß gilt aber nur für den Lauf
eines Jahres.

§. 8. Als nothwendige Bedingung zur Aufnahme
in den Verein wird gefordert, daß der Bewerber um
Theilnahme einen in Rücksicht auf bürgerliche Ehre
und Rechte unbescholtenen Ruf habe. Auch machen
eS sich alle Mitglieder zur Pflicht, alles zu meiden,
was den Kredit und den guten Namen der Gesellschaft

benachtheiligen könnte. Wer dieses nicht thäte,
würde ausgeschlossen.

K. S. Einstellung der wöchentlichen Versammlungen

oder Ferien sind: 3 Wochen während der
Heuernte, 3 Wochen in der Kornernte und 3 Wochen im
Herbste. — In diesen Ferienzeiten werden auch keine

Schillinge eingezogen.
§. 10. Zur Leitung des Geschäftganges und Auf-

rcchthaltung des Vereins wird bei der ersten allgemeinen

Versammlung eine doppelte, nämlich eine engere
und weitere Vorstehcrschaft gewählt. Die Art des

Wählens wird von der ganzen Gesellschaft bestimmt.
s. 11. Die engere Vorsteherschaft besteht: a.) aus

einem Präsidenten, ö.) aus einem Vice-Präsidenten,
e.) aus einem Bibliothekar, der in Verbindung mit
dem Kapellmeister die Auswahl der Musik besorgt,
ck.) aus dem Kapellmeister, dem in der Leitung des

Gesanges nicht widersprochen werden darf, e,) aus
einem Seckelmeister oder Quästor, der das Rechnungswesen

führt, ^.) aus einem Aktuar, der die Skript
turen besorgt, F.) aus zwei Gliedern, die ans dev
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Mitte der Gesellschaft/ ohne Rücksicht auf Gemeinden/

gewählt werden. Diese engere Dorsteherschaft
besorgt den Gang der Geschäfte in besonderer Rücksicht

auf den Gesang und seine Aufführung.
Die Stelle //.) Kapellmeister ist bleibend/ die Stellen

er.) Präsident/ e.) Bibliothekar/ e.) Quästor/
und /l) Aktuar sind nach einem Jahre wieder wählbar;
die übrigen treten bei der neuen Wahl/ die jährlich
Statt findet/ für ein Jahr aus. Die Stelle des

Vice-Präsidenten ist jährlich durch die Wahl zu
besetzen. Der abgehende Präsident bleibt ohne Wahl
Mitglied der engern Vorstehcrschaft.

K. 12. Zur wettern Vorsteherschaft/ welche im
Verein mit der engern die allgemeinen Angelegenheiten

der Gesellschaft berathet/ sollen gewählt werden:
Erstens/ zwei Mitglieder aus jeder Hauptgemeinde/
und zweitens/ ein Mitglied aus jeder Ncbengemeinde/
insofern diese 6 Mitglieder zählt; eine kleinere Zahl
stellt keinen Vorsteher; dann aber sind die Sänger
der Ncbengemeinden als Glieder der Hauptgemeinde
zu betrachten/ und daselbst wählbar. Die nicht im
Amte der engern Vorsteherschaft stehenden Herrn
Pfarrer und Schulmeister haben nach ihrer Stellung
Sitz und Stimme in den Versammlungen der weitern
Vorsteherschaft. Die Vorsteher treten aus/ sind aber
wieder wählbar.

s- t3. Zur Aufrechthaltung der Ordnung wird
gefordert: Jedes Mitglied verpflichtet sich während
des Beisammenseins in der Versammlung Stille und
Ruhe zu beobachte»/ sich alles fremdartigen/ z. V.
des Rauchens zu enthalten/ und dem H- Kapellmeister/
und in Abwesenheit desselben/ da er nur alle 3 Wochen

in einer Gemeinde erscheinen kann/ eben so den

Schulmeistern Folge zu leisten.
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§. 5-4. Die Statuten werden jährlich von der ganzen

VorAeherschaft revidirt/ und diese Revision muß
der Gesellschaft zur Prüfung vorgelegt werden.

§. 16. Der Verein führt den Namen: Sängerverein

der Landgemeinden im Winterthurcr-Kreis.
§. 16. Die Statuten sollen alle Monate in jeder

Gemeinde den Sängern vorgelesen werden.

Dieser Winterthurer Land-Sängcrverein steht unter
der Leitung eines jungen Mannes, der mit gründlichen

musikalischen Kenntnissen Liebe zum Volk
verbindet. Er spart, kein Opfer von Zeit und Mühe/
um sich jeder Gemeinde nützlich zu machen, und ist

bald in dieser bald in jener, um die theils von ihm
theils vom Vater Nägeli und andern Tonkünstlern
komponirten Lieder mit den Sängern einzustudiren.

In seiner Abwesenheit besorgen die Geistlichen und

Schullehrer die Einübung neuer und die Wiederholung
bereits erlernter Gesänge, und so arbeitet einer dem

andern in die Hände. Die lctztjährige
Generalversammlung,in Elgg war ein erfreulicher Beweis, was
für ein reiner vaterländischer Geist durch Sängervereine

geweckt und gebildet werden kann; denn es

ließ sich auch nicht eine Spur von Rohheit und Zügel-
sosigkeit entdecken. Dagegen pflanzte sich sichtbar die

Harmonie der Töne auch auf die Herzen fort. Man
feierte ein fröhliches Volksfest und schied mit warmem
Händedruck und brüderlicher Gesinnung. Referent ist

der Meinung, daß wenn noch mehr Einfachheit in
die Kompositionen gelegt und dieselben choralmäßiger
durchgeführt würden, der Eindruck besonders auf die

Gemüther der ältern Sänger und Zuhörer noch
günstiger wäre. Je einfacher der Gesang ist, desto mehr
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kann auch das Her; dcS Singenden daran Theil
nehmen. Sobald er genöthigt ist viele Takte zu zählen
und sich viele Pausen zu merken/ wird mehr sein

Kopf und seine Stimme als sein Gemüth in Thätigkeit

sein/ was doch nicht sein darf/ wenn der Gesang
auf Sin» und Leben wirken soll. Der Komponist/
wenn er fürs Volk arbeitet/ muß in der Auswahl
des Textes wie in der Tonsetzung lediglich ans Volk
denken/ und eher der Kunst etwas vergeben/ um der

Natur getreuer zu bleiben. Er mag feine Lieblings«
arien dannzumal mit allem Aufwand von Kunst und

Scharfsinn aufführen/ wenn er nur für sich oder für
ein höher gebildetes Singpersonale arbeitet; aber faßt
er einmal das Volk ins Auge/ so soll er seine
Bedürfnisse auf keinen Augenblick vergessen. Ein Haupt-
crforderniß des Volksgcsanges besteht darin/ daß er
behaltbar und aller Orten auch ohne Noten in der
Hand ausführbar sei/ was nur durch einen leichtfaß-
lichcn Text und einfache Komposition erzweckt werden

kann. Unsere Landleute sollen keine Virtuosen
in der Vokal-Musik werden/ sie sollen nur durch
angemessene Gesänge ihren Geschmack für das sittlich
Schöne und Reine bilden/ und dadurch sich und
andere geistig veredeln.

III. Beurtheilungen.
Der Schullehrcr-Beruf — von vr. August Nebe.

(Fortsetzung.) Siehe Heft I- Seite 37.

Dann kommt der Verfasser auf die Bedingungen
und Mittel der sittlichen Erziehung

beim Abschnitte von Bearbeitung des obern
BegchrungS - Vermögens / und handelt vom


	Ueber Land-Sängervereine, nebst den Statuten des Sängervereins der Landgemeinden im Winterthurer-Kreis

